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I. Vorwort 
Demografische Entwicklungen gelten trotz gewisser Prognoseunschärfen als relativ sicher. Betrachtet 
man die Vorhersagen der letzten Jahrzehnte, so wird deutlich, dass die beschriebenen Trends tatsäch-
lich weitgehend eingetreten sind. Damit sind Vorhersagen zur Bevölkerungsentwicklung ein wichtiges 
Planungsinstrument auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Für jeden Einzelnen ist dieses demo-
grafische Wissen mit der Verantwortung verbunden, für das eigene Alter geeignet vorzusorgen. Das 
höhere Lebensalter hält Chancen und Potenziale bereit, die es zu nutzen gilt. Für die wohlfahrtsstaatli-
chen Institutionen ist das demographische Wissen mit der Verantwortung verbunden, auf der Basis be-
darfsorientierter Prognosen, die auf demographischen Maßzahlen aufbauen, eine entsprechende Ver-
sorgung im Alter zu gewährleisten. Gesundheits- und Sozialsysteme sollten so gestaltet sein, dass sie 
auf prognostizierte Veränderungen reagieren und Planungssicherheit schaffen. Je stärker es gelingt, die 
gesellschaftlichen Akteure und jeden Einzelnen auf Veränderungen vorzubereiten, desto eher wird ein 
erfolgreiches und gelingendes Altern glücken. 

Vor diesem Hintergrund hat das Land Niederösterreich vor mehr als 20 Jahren entschieden, in regelmä-
ßigen Abständen wissenschaftlich fundierte Bedarfs- und Entwicklungsprognosen für das Älterwerden 
in Niederösterreich in Auftrag zu geben. Diese Prognosen werden unter dem Titel Altersalmanach pu-
bliziert und stehen den Akteuren im Pflege-, Betreuungs- und Sozialbereich zur Verfügung. Der Auftrag 
für diese Prognosen besteht darin, den Stand der Pflege- und Betreuungsleistungen zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt zu eruieren und Entwicklungsszenarien darzustellen. Der hier vorgelegte Altersalmanach 
2018 bringt die Ergebnisse der Forschungsarbeiten zu diesem Auftrag. 

Der Altersalmanach 2018 enthält sowohl eine Neuauflage des Altersalmanachs als auch die Evaluierung 
des Altersalmanachs 2016 vor dem Hintergrund des Entfalls des Vermögensregresses (§330a und §707a 
ASVG) bei stationärer Pflege. Diese Regelung gilt seit 1. Jänner 2018 und sieht vor, dass der Regress auf 
das Vermögen von in stationären Pflegeeinrichtungen aufgenommenen Personen - ebenso wie auf je-
nes von Angehörigen, Erben sowie Geschenknehmern und Geschenknehmerinnen - im Rahmen der So-
zialhilfe zur Deckung der Pflegekosten unzulässig ist (§330a). Die Verfassungsbestimmung trat mit 1. 
Jänner 2018 in Kraft und bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt keine Ersatzansprüche mehr geltend ge-
macht werden können und laufende Verfahren einzustellen sind (§707a Abs.2).  

Die Auswirkungen dieser Veränderung (Verfassungsbestimmung) auf die Bedarfsprognose konnten im 
Altersalmanach 2016 nicht berücksichtigt werden. Für die weitere Bedarfsplanung ist daher eine Anpas-
sung und Aktualisierung sowie eine Evaluierung notwendig.  

Grundlage für diesen Altersalmanach bildet ein Beschluss des Niederösterreichischen Landtags. Dieser 
hat in seiner Sitzung vom 19. Oktober 2017 den Resolutionsantrag betreffend Evaluierung des NÖ Al-
tersalmanach zum Beschluss erhoben.  

Die Evaluierung des Entfalls des Vermögensregresses ist deshalb unerlässlich, weil es sich bei der ange-
führten Maßnahme um eine tiefgreifende Veränderung handelt, die als folgenreich sowohl für die sta-
tionäre Pflege als auch andere Pflegeformen eingestuft wird. Der Wegfall des Vermögensregresses führt 
zu einem weitgehenden Entfall der Voll- bzw. Selbstzahler an Personen in der Langzeitpflege. Der zweite 
Effekt besteht in einem (potentiellen) Anstieg der Nachfrage nach Plätzen in der stationären Langzeit-
pflege und zu einem potentiellen Rückgang anderer Pflegeformen (informell, 24-Stunden-Betreuung, 
mobile Pflege). 

 




















































































































































































